
 

 

 

 

 

 

 

Medienmitteilung 

 

 

Ja zum neuen Publikationsgesetz 

 

Solothurn, 2. April 2002 - Der Regierungsrat begrüsst in seiner Vernehmlassung an 

die Bundeskanzlei das überarbeitete Publikationsgesetzes des Bundes. Unter ande-

rem wird damit auf die Veröffentlichung der interkantonalen Verträge und die Auf-

nahme der Kantonsverfassungen in die Systematische Sammlung verzichtet.  

 

Alle Kantone veröffentlichen inzwischen ihre Kantonsverfassungen auf dem Internet. 

Eine zentrale Veröffentlichung durch den Bund wird daher für nicht mehr notwen-

dig erachtet.  

 

Der Regierungsrat teilt im weiteren die Auffassung, dass im Falle von textlichen 

Differenzen in den verschiedenen Fassungen wie bisher der in der gedruckten 

Ausgabe der Amtlichen Sammlung veröffentlichte Text massgebend sein soll. 

 

 

 

Weitere Auskünfte erteilt: 

Yolanda Studer, Staatsschreiber-Stellverterterin, 032 627 20 41 
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